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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1.	�Welche Vorhaben der städtebaulichen Entwicklung, Sanierung oder Umstruk-
turierung wurden im Landkreis Karlsruhe seit dem Jahr 2021 mit Mitteln des 
Landes unterstützt oder befinden sich derzeit in der Förderung (bitte unter An-
gabe der jeweiligen Kommune, einer kurzen inhaltlichen Beschreibung, des För-
derprogramms, des Jahres der Aufnahme, des Gesamtvolumens, der bewilligten 
Landesmittel sowie des geplanten oder tatsächlichen Umsetzungszeitraums)?

2.	�In welchem Umfang sind seit 2021 im Landkreis Karlsruhe Maßnahmen aus 
dem Bereich der staatlichen Denkmalförderung bewilligt oder umgesetzt wor-
den (bitte differenziert nach Objektart, Förderjahr, Gesamtkosten, Höhe der 
Förderung und zeitlichem Ablauf, soweit datenschutzrechtlich zulässig)?

3.	�Welche Projekte im Landkreis Karlsruhe wurden seit 2021 im Rahmen des 
Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum sowie über technologie- oder inno-
vationsbezogene Förderlinien des Landes unterstützt (bitte Angabe des jeweili-
gen Förderschwerpunkts, der Kommune, des Förderjahres, der Gesamtinvesti-
tion, der Fördersumme)?

4.	�Welche Förderungen sind im Landkreis Karlsruhe seit 2021 über europäisch 
kofinanzierte Programme der Regionalentwicklung sowie über landwirtschaft-
liche Umwelt- und Klimaschutzprogramme abgewickelt worden (bitte nach 
Förderinstrument, Kommune, Jahr der Bewilligung, Höhe der Zuwendung und 
Art der Maßnahme aufschlüsseln)?

5.	�Welche kommunalen Investitionsmaßnahmen im Landkreis Karlsruhe wurden seit 
2021 aus Mitteln des Ausgleichstocks unterstützt (bitte mit Angabe der Bezeich-
nung der Maßnahme, der Kommune, des Bewilligungsjahres, der Gesamtkosten, 
der bewilligten Mittel, des Maßnahmenbeginns, des Maßnahmenendes [sofern die 
Maßnahme bereits abgeschlossen ist] und des Realisierungszeitraums)?

Kleine Anfrage
der Abg. Christine Neumann-Martin CDU

und

Antwort
des Ministeriums für Landesentwicklung und Wohnen

Einsatz von Landesmitteln im Landkreis Karlsruhe seit 2021

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente

Der Landtag druckt auf Recyclingpapier, ausgezeich-
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6.	�Welche Projekte im Landkreis Karlsruhe wurden seit 2021 nach Maßgabe bun-
des- oder landesrechtlicher Investitionsfördergesetze für Kommunen gefördert 
(bitte je Maßnahme Fördergrundlage, Inhalt, Aufnahmejahr, Kostenrahmen, 
Fördersumme sowie Beginn und Abschluss der Maßnahme angeben)?

7.	�Welche Investitionen in die kommunale Verkehrsinfrastruktur im Landkreis 
Karlsruhe wurden seit 2021 aus Landesmitteln gefördert, insbesondere in den 
Bereichen Straßenbau, Brückensanierung, Rad- und Fußverkehr sowie öffent-
licher Personennahverkehr (bitte differenziert nach Förderinstrument, Kom
mune, Maßnahmenart, Kosten und Fördervolumen)?

8.	�Welche Vorhaben im Landkreis Karlsruhe wurden seit 2021 im Rahmen der 
Förderprogramme für Wasserwirtschaft, Abwasser, Hochwasserschutz oder 
Altlasten unterstützt (bitte mit kurzer Beschreibung, Förderjahr, Gesamtkosten, 
Fördersumme und zeitlichem Umsetzungsrahmen)?

9.	�Welche Fördermaßnahmen im Bereich Naturschutz, Landschaftspflege oder 
Biodiversität wurden seit 2021 im Landkreis Karlsruhe bewilligt oder umge-
setzt (bitte nach Förderinstrument, Art der Maßnahme, Förderjahr und Umfang 
der Landesmittel darstellen)?

30.1.2026

Neumann-Martin CDU

B e g r ü n d u n g

Die Kleine Anfrage dient dem Ziel, einen strukturierten Überblick über Art, Um-
fang und regionale Verteilung der seit 2021 im Landkreis Karlsruhe eingesetzten 
Landesfördermittel zu erhalten. Auf dieser Grundlage soll eine sachgerechte Be-
wertung der Förderpraxis in zentralen Politikfeldern wie kommunaler Entwick-
lung, Infrastruktur, Umwelt, ländlichem Raum und Denkmalschutz ermöglicht 
werden.
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A n t w o r t

Mit Schreiben vom 25. Februar 2026 Nr. MLW24-252-26/99 beantwortet das 
Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen im Einvernehmen mit dem Mi-
nisterium für Kultus, Jugend und Sport, dem Ministerium für Umwelt, Klima und 
Energiewirtschaft, dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus, dem 
Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration, dem Ministerium für Ver-
kehr sowie dem Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucher-
schutz die Kleine Anfrage wie folgt:

1.	�Welche Vorhaben der städtebaulichen Entwicklung, Sanierung oder Umstruk-
turierung wurden im Landkreis Karlsruhe seit dem Jahr 2021 mit Mitteln des 
Landes unterstützt oder befinden sich derzeit in der Förderung (bitte unter 
Angabe der jeweiligen Kommune, einer kurzen inhaltlichen Beschreibung, des 
Förderprogramms, des Jahres der Aufnahme, des Gesamtvolumens, der be-
willigten Landesmittel sowie des geplanten oder tatsächlichen Umsetzungszeit-
raums)?

Zu 1.:

Im Landkreis Karlsruhe (ohne den Stadtkreis Karlsruhe) gibt es seit dem Jahr 
2021 insgesamt 51 städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen, die mit Finanzhilfen 
aus den beim Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen angesiedelten 
Programmen der städtebaulichen Erneuerung (Städtebauförderung) unterstützt 
werden. Das umfasst die Hauptprogramme der Städtebauförderung sowie die er-
gänzenden Investitionspakte. Hinsichtlich der Bund-Länder-Programme sind so-
wohl Finanzhilfen des Landes als auch des Bundes erfasst. Im Einzelnen wird auf 
die tabellarische Aufstellung in der Anlage zu Ziffer 1 verwiesen.

2.	�In welchem Umfang sind seit 2021 im Landkreis Karlsruhe Maßnahmen aus 
dem Bereich der staatlichen Denkmalförderung bewilligt oder umgesetzt wor-
den (bitte differenziert nach Objektart, Förderjahr, Gesamtkosten, Höhe der 
Förderung und zeitlichem Ablauf, soweit datenschutzrechtlich zulässig)?

Zu 2.:

Im Rahmen des Denkmalförderprogramms des Landes sind seit 2021  35 Bewil-
ligungen mit einer Bewilligungssumme von insgesamt 1 596 180 Euro im Land-
kreis Karlsruhe bewilligt worden. Auf die einzelnen Jahre entfielen folgende Be-
willigungssummen:

 
 
 

 

 
Förderjahr Anzahl der 

Bewilligungen 
Bewilligungssumme 

2021 10 146.400 Euro 
2022 7 229.740 Euro 
2023 4 494.430 Euro 
2024 8 509.210 Euro 
2025 6 216.400 Euro 

Summe 35 1.596.180 Euro 
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3.	�Welche Projekte im Landkreis Karlsruhe wurden seit 2021 im Rahmen des Ent-
wicklungsprogramms Ländlicher Raum sowie über technologie- oder innova-
tionsbezogene Förderlinien des Landes unterstützt (bitte Angabe des jeweiligen 
Förderschwerpunkts, der Kommune, des Förderjahres, der Gesamtinvestition, 
der Fördersumme)?

Zu 3.: 

In der Anlage zu Ziffer 3 ELR werden die in Ziffer 3 angefragten Förderzahlen im 
Rahmen der ELR-Förderung dargestellt. Die Aufschlüsselung nach Kommunen, 
Programmjahren und Förderschwerpunkten ist der beigefügten Tabelle zu entneh-
men. Aufgrund der Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung werden im 
ELR seit 2019 keine personenbezogenen Daten mehr veröffentlicht.

In der Anlage zu Ziffer 3 und 4 werden Förderungen aus Programmen, die beim 
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus angesiedelt sind, dargestellt. 
Die Fragen zu Ziffer 3 und 4 werden insoweit gemeinsam beantwortet, da diese 
für diesen Bereich in unmittelbarem Zusammenhang stehen.

4.	�Welche Förderungen sind im Landkreis Karlsruhe seit 2021 über europäisch 
kofinanzierte Programme der Regionalentwicklung sowie über landwirtschaft-
liche Umwelt- und Klimaschutzprogramme abgewickelt worden (bitte nach 
Förderinstrument, Kommune, Jahr der Bewilligung, Höhe der Zuwendung und 
Art der Maßnahme aufschlüsseln)?

Zu 4.:

Die Förderungen im Landkreis Karlsruhe seit 2021 über europäisch kofinanzierte 
Programme der Regionalentwicklung sind der folgenden tabellarischen Aufstel-
lung zu entnehmen:

Das EU-Regionalentwicklungsprogramm LEADER wird im Geschäftsbereich 
des Ministeriums für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz um-
gesetzt. LEADER zeichnet sich insbesondere durch seinen „Bottom-Up-Ansatz“ 
aus. Das heißt, über die Fördermittel entscheiden LEADER-Aktionsgruppen. 

In der Förderperiode 2014 bis 2022 lagen insgesamt sechs Gemeinden des Land-
kreises Karlsruhe in der Förderkulisse LEADER. In o. g. Zeitraum wurden in 
diesen Gemeinden insgesamt sieben Projekte mit einem Fördervolumen von rund 
530 000 Euro bewilligt und ausgezahlt. In der aktuellen Förderperiode 2023 bis 
2027 liegen zehn Gemeinden des Landkreises Karlsruhe in der Förderkulisse 
LEADER. Bisher wurden in diesen Gemeinden fünf Projekte mit einem Förder-
volumen von rund 500 000 Euro umgesetzt. Die Förderdaten sind der Anlage zu 
Ziffer 4 LEADER zu entnehmen.

Mit Blick auf die kofinanzierten landwirtschaftlichen Umwelt- und Klimaschutz-
programme ist das Förderprogramm Agrarumwelt, Klimaschutz und Tierwohl 
(FAKT) und die Landschaftspflegerichtlinie betroffen. Die Daten auf Kreisebene 
für die Jahre 2020 bis 2024 können der folgenden tabellarischen Darstellung ent-
nommen werden; in Anlage zu Ziffer 4 FAKT und LPR zusätzlich auf Gemeinde-
ebene für das Jahr 2024.

 

 
Förderinstrument Kommune Jahr der Bewilli-

gung 
Höhe der Zuwen-
dung 

Art der Maßnahme 

EFRE Bretten 2020 57.677,68 EUR Regionale Kompe-
tenzstelle des Netz-
werks Energie- 
effizienz 
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Bezüglich der Förderungen mit EU-Kofinanzierung im Bereich der Agrar-, Um-
welt- und Klimamaßnahmen (AUKM) mit Bezug auf Naturschutz wird die Frage 4 
zusammen mit Frage 9 beantwortet (vgl. dort die Ausführungen zur „LPR-A Ver-
tragsnaturschutz“).

5.	�Welche kommunalen Investitionsmaßnahmen im Landkreis Karlsruhe wurden 
seit 2021 aus Mitteln des Ausgleichstocks unterstützt (bitte mit Angabe der Be-
zeichnung der Maßnahme, der Kommune, des Bewilligungsjahres, der Gesamt-
kosten, der bewilligten Mittel, des Maßnahmenbeginns, des Maßnahmenendes 
[sofern die Maßnahme bereits abgeschlossen ist] und des Realisierungszeit-
raums)?

Zu 5.:

Bei den Mitteln des Ausgleichstocks handelt es sich um Bedarfszuweisungen im 
Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs nach §§ 13, 14 Finanzausgleichsge-
setz (FAG). Die Mittel des Ausgleichstocks sollen gezielt leistungsschwachen 
Gemeinden mit erheblichem Rückstand in der Ausstattung mit notwendigen 
kommunalen Einrichtungen zugutekommen. Über die Verteilung der Mittel des 
Ausgleichstocks entscheiden die Verteilungsausschüsse entsprechend § 14 FAG, 
welche mehrheitlich mit kommunalen Vertretern besetzt sind. Die Verteilungs-
ausschüsse in den Regierungsbezirken sind gehalten, unter Berücksichtigung der 
Zielsetzung des Ausgleichstocks nach Maßgabe des FAG und der Verwaltungs-
vorschrift des Ministeriums Ländlicher Raum und des Finanzministeriums über 
die Verteilung der Mittel des Ausgleichstocks (VwV Ausgleichstock) für eine 
strukturell ausgewogene, bedarfsgerechte Verteilung der Ausgleichstockmittel zu 
sorgen.

Die Zuweisungen für Investitionshilfen für notwendige kommunale Einrichtun-
gen der Jahre 2021 bis 2025 sind der Anlage zu Ziffer 5 zu entnehmen. Der Start- 
und Endzeitpunkt der Maßnahmen konnte nur in den Fällen genau ermittelt wer-
den, in denen dem Regierungspräsidium Karlsruhe der Baubeginn angezeigt bzw. 
der Verwendungsnachweis vorgelegt wurde. Anderenfalls wurden Termine aus 
dem Antrag, einer Pressemitteilung, einer aktuellen Sachstandsmitteilung o. ä. 
übernommen.

6.	�Welche Projekte im Landkreis Karlsruhe wurden seit 2021 nach Maßgabe bun-
des- oder landesrechtlicher Investitionsfördergesetze für Kommunen gefördert 
(bitte je Maßnahme Fördergrundlage, Inhalt, Aufnahmejahr, Kostenrahmen, 
Fördersumme sowie Beginn und Abschluss der Maßnahme angeben)?

Zu 6.:

Das Land unterstützt Schulbaumaßnahmen öffentlicher und privater Schulträger 
zur Schaffung und Erhaltung des langfristig erforderlichen Schulraums im Rah-
men einer einmaligen Förderung (Projektförderung). Grundsätzlich förderfähig 
sind Neubau, bauliche Erweiterung sowie Umbau und auch der Erwerb von Ge-
bäuden. Im Bereich der öffentlichen Träger können auch Sanierungsbaumaßnah-
men gefördert werden. Bei der Schulbauförderung handelt es sich um ein pau-
schaliertes Fördersystem, bei dem nicht die gesamten Bau- bzw. Investitionskos-
ten die Grundlage für die Berechnung der Landesförderung darstellen, sondern 

 

 

 

Kreis Karlsruhe Antragsjahr 2020 2021 2022 2023 2024   

Millionen € Auszahlungsjahr 2021 2022 2023 2024 2025 Summe 

Förderprogramm Agrarumwelt  
Klimaschutz und Tierwohl flächenbezogen 3,39 3,49 3,52 2,62 2,56 15,58 

Summe   3,39 3,49 3,52 2,62 2,56 15,58 
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der sogenannte zuwendungsfähige Bauaufwand. Dieser wird auf Grundlage der 
DIN 276 ermittelt. Der Baubeginn einer Maßnahme muss innerhalb eines Jahres 
nach Bewilligung erfolgen.

Ferner gewährt das Land Zuwendungen für den Bau und die Sanierung von Turn- 
und Sporthallen, Sportfreianlagen sowie anderen diesen Zweck erfüllende Räum-
lichkeiten und Anlagen. Die Zuwendungen sollen der Errichtung und Erhaltung 
kommunaler Sportstätten dienen, die für Sport und Bewegung an Schulen und 
zugleich für den organisierten Übungs- und Wettkampfbetrieb von Sportvereinen 
und Sportverbänden genutzt werden sollen. Im Übrigen sollen diese Sportstätten 
sonstigen Benutzergruppen vorrangig zur vielseitigen sportlichen Betätigung zur 
Verfügung stehen.

Die im Rahmen des kommunalen Sportstättenbaus in den Jahren 2021 bis ein-
schließlich 2025 geförderten Projekte können der beigefügten tabellarischen An-
lage zu Ziffer 6 entnommen werden. Bewilligungen aus Bundesmittel sind in die-
sem Zeitraum nicht erfolgt.

Die im Rahmen des Bundesinvestitionsprogramms „Kinderbetreuungsfinanzie-
rung“ 2020 bis 2021 sowie im Rahmen des Landesinvestitionsprogramms in den 
Jahren 2021 bis einschließlich 2025 geförderten Maßnahmen können der beige-
fügten Anlage zu Ziffer 6 entnommen werden. 

Die Förderung öffentlicher Träger der zur Erfüllung des Rechtsanspruchs ab 1. Au-
gust 2026 aufgelegten Investitionsprogramme (Beschleunigungsprogramm Ganz-
tagsbetreuung [Bundesmittel], Investitionsprogramm Ganztagsausbau [Bundes- und 
Landesmittel]) in den Jahren 2021 bis einschließlich 2025 kann der Anlage Ganz-
tagsförderung zu Ziffer 6 entnommen werden. 

Für die Krankenhausfinanzierung wird auf die folgende tabellarische Darstellung 
verwiesen:

Hinsichtlich einer Förderung im Rahmen des Landesgemeindeverkehrsfinanzie-
rungsgesetzes wird auf die Antwort zur Frage 7 verwiesen.

 

 

 

Fördergrundlage/Inhalt Be-
ginn 

(gepl.) Ende Kosten- 
rahmen in € 

Förderfähige 
Kosten in € 

Landesmittel 
in € 

Krankenhausfinanzierung 2021 2026 39.064.000,00 35.500.000,00 35.500.000,00 
Krankenhausfinanzierung 
– Pauschalförderung 2021 

2021 Nicht 
bekannt 

3.393.193,40 - 3.393.193,40 

Krankenhausfinanzierung 
– Pauschalförderung 2022 

2022 Nicht 
bekannt 

3.356.126,80 - 3.356.126,80 

Krankenhausfinanzierung 
– Pauschalförderung 2023 

2023 Nicht 
bekannt 

3.346.566,70 - 3.346.566,70 

Krankenhausfinanzierung 
– Pauschalförderung 2024 

2024 Nicht 
bekannt 

3.424.023,40 - 3.424.023,40 

Krankenhausfinanzierung 
– Pauschalförderung 2025 

2025 Nicht 
bekannt 

4.773.009,30 - 4.773.009,30 

Krankenhausfinanzierung 
– Krankenhauszukunfts-
fonds 

2021 2024 4.852.080,00 1.470.180,241 1.470.180,24 

 

 

 

 

 

 
1 Im Rahmen des Krankenhauszukunftsfonds beträgt der Bundesanteil 70 % der förderfähigen Kosten. Das Land übernimmt 30 %.  
 

_____________________________________

1	� Im Rahmen des Krankenhauszukunftsfonds beträgt der Bundesanteil 70 % der förderfähigen 
Kosten. Das Land übernimmt 30 %.
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7.	�Welche Investitionen in die kommunale Verkehrsinfrastruktur im Landkreis 
Karlsruhe wurden seit 2021 aus Landesmitteln gefördert, insbesondere in den 
Bereichen Straßenbau, Brückensanierung, Rad- und Fußverkehr sowie öffent-
licher Personennahverkehr (bitte differenziert nach Förderinstrument, Kom
mune, Maßnahmenart, Kosten und Fördervolumen)?

Zu 7.:

Hinsichtlich des Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes werden die Fra-
gen 6 und 7 aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.

Im Rahmen des Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes (LGVFG) wurden 
im genannten Zeitraum in den Bereichen Straßenbau und Brückensanierung, Rad- 
und Fußverkehr sowie Öffentlicher Personennahverkehr diverse Maßnahmen ge-
fördert. Einige der Maßnahmen im Bereich des Rad- und Fußverkehrs wurden da-
rüber hinaus aus dem Sonderprogramm des Bundes „Stadt und Land“ gefördert.

Details zu den Maßnahmen sind der Anlage zu Ziffer 7 zu entnehmen.

8.	�Welche Vorhaben im Landkreis Karlsruhe wurden seit 2021 im Rahmen der 
Förderprogramme für Wasserwirtschaft, Abwasser, Hochwasserschutz oder 
Altlasten unterstützt (bitte mit kurzer Beschreibung, Förderjahr, Gesamtkosten, 
Fördersumme und zeitlichem Umsetzungsrahmen)?

Zu 8.:

Auf die tabellarische Darstellung in der Anlage zu Ziffer 8 wird verwiesen.	

9.	�Welche Fördermaßnahmen im Bereich Naturschutz, Landschaftspflege oder 
Biodiversität wurden seit 2021 im Landkreis Karlsruhe bewilligt oder umge-
setzt (bitte nach Förderinstrument, Art der Maßnahme, Förderjahr und Um-
fang der Landesmittel darstellen)?

Zu 9.: 

Die Naturschutz-Fördermaßnahmen im Landkreis Karlsruhe erfolgten auf Grund-
lage der Landschaftspflegerichtlinie (LPR) und sind in nachfolgender Tabelle dar-
gestellt.
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In Vertretung

Dr. Schneider
Ministerialdirektor

 

 

Förderinstrument Art der Maßnahme Jahr Förderbetrag 
(Landesmittel in €) 

  
LPR Teil A Vertragsnaturschutz 2021 582.700,40 

2022 286.807,59 
2023 209.261,91 
2024 296.492,74 
2025 516.073,03 

    
LPR Teil B Arten- und Biotopschutz 2021 1.135.404,54 

2022 1.103.227,48 
2023 1.188.270,68 
2024 1.302.619,86 
2025 1.013.686,85 

    
LPR Teil C Grunderwerb 2021 0 

2022 18.303,71 
2023 4.193,91 
2024 0 
2025 0 

    
LPR Teil D Investitionen 2021 59.702,53 

2022 0 
2023 0 
2024 7.235,77 
2025 5.289,87 

    
LPR Teil E Dienstleistungen 2021 109.623,35 

2022 373.245,42 
2023 240.823,20 
2024 29.171,95 
2025 171.321,14 

    
LPR Teil F wolfsverursachte Schäden u. 

Dienstleistungen 
2021 60.521,90 
2022 0 
2023 0 
2024 1.476,00 
2025 281,00 
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Anlage zu Ziffer 1

Stand: 19. Februar 2026

Kommune Sanierungsgebiet - Hauptprogramme kurze inhaltliche Beschreibung (wesentliche 
Sanierungsziele)

Programm-
art

Aufnahme-
jahr

Finanzhilfe 
Gesamt 
(EUR)

Bewilligungs-
zeitraum

Abrechnungs-
datum

Bad Schönborn              Ortskern Langenbrücken III                           Revitalisierung des Ortskerns durch Beseitigung von 
Leerständen und Neugestaltung des innerörtlichen 
Freiraums

LSP 2021 1.800.000 30.04.2026
Bretten             Stadtumbau-Gartenschau                                      Gestaltung des öffentlichen Raumes mit Fokus auf eine 

grün-blaue Transformation
LSP 2025 1.500.000 30.04.2034

Bretten             Westliche Vorstadt                                    Erhaltung, Verbesserung und Schaffung von 
innerstädtischem Wohnraum, Sanierung/Restaurierung 
denkmalgeschützter und privater Gebäude, Neugestaltung 
des öffentlichen Raums, Verbesserung der 
Verkehrssituation

LZP 2020 1.000.000 30.04.2028
Bretten             Altstadt III                                                Stärkung der Altstadt Erneuerung privater und kommunaler 

Gebäude, Berücksichtigung der Barrierefreiheit im 
öffentlichen Raum, Verbesserung des Wohnumfelds

SSP 2008 4.800.000 
befindet sich 
in Abrechnung

Bruchsal            Alte Feuerwache (Vorbereitungsmaßnahme)   Vorbereitung der Neuordnung des Quartiers
LSP 2024 200.000 30.04.2027

Bruchsal            Heidelsheim Ortskern Nord                                   Stärkung der Nahversorgung im Ortskern, Aufwertung des 
Wohnumfelds, Modernisierung von Wohnungen, 
Verbesserung der Aufenthaltsqualität durch Grünflächen 
und Gestaltung von Straßenräumen

LSP 2016 1.560.000 30.04.2027
Bruchsal            Innenstadt Nord-West                       Aufwertung des Quartiers durch eine Verbesserung der 

Wohnsituation und Wohnqualität, Beseitigung von Brachen

LSP 2023 5.246.683 
befindet sich 
in Abrechnung

Bruchsal            Weststadt-Weidenbusch                                       Stärkung und Weiterentwicklung des Quartiers und 
Modernisierung von Gebäuden mit dem Ziel, preisgünstige 
Wohnungen zu schaffen

LSP 2018 1.350.000 30.04.2027
Bruchsal            Alte Siemenssiedlung                                 Abbruch der 1960er Bauten und Schaffung eines neuen 

Wohnquartiers
SZP 2020 1.700.000 30.04.2028

Bruchsal            Südstadt                                              Stärkung des Quartiers durch Aufwertung des öffentlichen 
Raums sowie der energetischen Erneuerung der 
Bausubstanz

SZP 2020 2.400.000 30.04.2026
Dettenheim                 Ortskern Liedolsheim           Stärkung des Ortszentrums

LSP 2018 1.400.000 30.04.2027
Ettlingen           Entwicklung Schloss                                         Neugestaltung der Außenanlage im Zuge der 

energetischen und baulichen Erneuerung des Schlosses
LSP 2009 6.400.000 

befindet sich 
in Abrechnung

Ettlingen           Ortskern Oberweier                                          Stärkung des Ortskerns durch bauliche Erneuerung 
vorhandener Bausubstanz und Aufwertung des 
Wohnumfeldes

LSP 2015 1.300.000 30.04.2026
Ettlingen           Pforzheimer Straße/Schillerstraße                           Aufwertung der Eingänge zur Altstadt und der 

Grünanlagen, Gestaltung von Straßen und Plätzen und 
Weiterentwicklung der kommunalen 
Infrastruktureinrichtungen

SZP 2021 1.300.000 30.04.2030
Forst                      Schwanenstraße                                              Stärkung des Ortskerns als Wohnstandort u. a. durch 

Modernisierung der Gebäudesubstanz und 
Nachverdichtung

WEP 2023 1.300.000 30.04.2032
Gondelsheim                Zentrum Nord                                                Modernisierung und energetische Sanierung von 

Gebäuden, Stärkung der kommunalen Infrastruktur und des 
Wohnraumangebots

WEP 2021 900.000 30.04.2030
Graben-Neudorf             Oberes Sandfeld/Mitte                                       Sicherung der Nahversorgung, Errichtung von 

Gemeinbedarfseinrichtungen, Erneuerung öffentlicher und 
privater Gebäude sowie Gestaltung des öffentlichen 
Raumes

LSP 2025 700.000 30.04.2034
Graben-Neudorf             Moltkestraße                                         Umgestaltung Moltkestraße und anderer Straßen, 

Freilegung ehemaliger Kindergarten und Umgestaltung 
Platz/Spielplatz sowie private Ordnungs- und 
Modernisierungsmaßnahmen

WEP 2020 4.150.000 30.04.2027
Hambrücken                 Ortsmitte II                                                Sicherung und Stärkung des Wohnens in der Ortsmitte, 

Erhöhung der Aufenthaltsqualität durch Gestaltung von 
Straßen und Plätzen

LSP 2013 1.300.000 30.04.2026
Karlsbad                   Ortsmitte Langensteinbach                                   Stärkung des Wohnstandorts durch Nachverdichtung, 

Modernisierung und Aktivierung von Leerständen, 
insbesondere der historischen Ortsmitte, Aufwertung der 
Wegebeziehungen, Grunderwerb zur Umnutzung in 
zusätzliche Verwaltungsflächen

LSP 2022 1.300.000 30.04.2031
Karlsdorf-Neuthard         Quartier Altenbürg                                    Schaffung eines räumlichen Gemeinbedarfsangebots und 

zusätzlichen Wohnraums
SZP 2020 4.000.000 30.04.2026

Karlsdorf-Neuthard         Ortsmitte Neuthard II                                Neuordnung der Ortsmitte, Verbesserung des öffentlichen 
Raums durch gestalterische Maßnahmen und Erhalt der 
vorhandenen Bausubstanz durch Erneuerungsmaßnahmen

WEP 2020 2.200.000 30.04.2026
Kraichtal           Ortsmitte Menzingen                                         Attraktivierung und Belebung des Ortskerns durch Erhalt 

der örtlichen Versorgungsangebote und die Verbesserung 
der Wohnverhältnisse

LRP 2015 339.692 09.04.2025
Kronau                     Forstgarten                                                 Erwerb des denkmalgeschützten Forstgartens, Nutzungs-

intensivierung von rückwärtigen Scheunenbereichen mit 
Gebäudeabbrüchen, Erwerb einer Brache neben dem 
Rathaus und Stärkung des Ortskerns durch Schaffung von 
Wohnraum und Räumen für Dienstleistung und Handel  

LSP 2006 1.912.197 15.08.2023
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Kronau                     Mitte-Ost                                                   Modernisierung Mehrzweckhalle und Alte Schule, 
Modernisierung von Wohngebäuden, Seniorenwohnen, 
Schaffung eines Festplatzes und öffentlicher Parkplätze, 
Verlagerung eines Handwerksbetriebs    

LSP 2019 1.000.000 30.04.2028
Kürnbach                   Ortskern Kürnbach  Aufwertung Wohngebäude und Ortsmitte

LSP 2018 1.700.000 30.04.2027
Malsch                     Ortsmitte Malsch/KA                                         Entwicklung eines Maßnahmenpakets für die zentrale 

Aufwertung der Ortsmitte 
LSP 2007 1.928.000 

befindet sich 
in Abrechnung

Marxzell                   Ortskern Pfaffenrot                                         Stärkung des Ortskerns als Wohnstandort, u.a. Aufwertung 
des Straßenraums, Modernisierung von Gebäuden sowie 
Nachverdichtung

LZP 2021 900.000 30.04.2030
Oberderdingen       Am Lindenplatz                                              Erneuerung des Kindergartens und weiterer Gebäude 

sowie Neugestaltung eines Weges
LSP 2018 700.000 30.04.2027

Oberderdingen       Sickingen                                                   Schaffung einer neuen Ortsmitte, Erhalt und 
Modernisierung von Wohngebäuden, Sicherung der 
Nahversorgung, Schaffung von Barrierefreiheit im 
öffentlichen Raum und in öffentlichen Gebäuden

LZP 2024 2.000.000 30.04.2033
Oberderdingen       Ortskern III                                   Neuordnung der Hofanlagen in der Flehinger Straße zur 

Wohnbebauung, Schaffung von öffentlichen Parkplätzen, 
Erreichbarkeit des Museums Aschingerhaus verbessern, 
den Bereich Brettener Straße neu ordnen, weitere private 
Modernisierungen

WEP 2020 4.167.240 
befindet sich 
in Abrechnung

Oberhausen-Rheinhausen     Ortsmitte                                                   Aufwertung der öffentlichen Straßen, Neubau Rathaus, 
Nachverdichtung und energetische Erneuerung von 
privaten und kommunalen Gebäuden

LSP 2017 800.000 30.04.2026
Östringen           Allmendstraße                                               Erhalt der örtlichen Infrastruktur durch Modernisierung 

privater Gebäude und Verbesserung der 
Freiraumgestaltung im Straßenraum

LSP 2012 480.000 20.10.2022
Östringen           Ortskern Odenheim II                                        Stärkung des Ortskerns, Erhalt denkmalgeschützter 

Bausubstanz, Neuordnung von Grundstücken, 
Nutzungsintensivierung ehemals landwirtschaftlicher 
Bausubstanz

LSP 2009 1.830.000 22.08.2024
Östringen           Bürgerpark/Neue Mitte                                       Stärkung des Stadtkerns u.a.  durch Schaffung neuer 

Wohnbauflächen und multifunktionaler Frei- und 
Grünflächen

SZP 2023 1.500.000 30.04.2032
Pfinztal                   Neue Ortsmitte Söllingen                                    Schaffung einer neuen Ortsmitte, Modernisierung und 

Erweiterung des Rathauses und des Bürgerhauses, 
Neuordnung des Areals am Kelterplatz sowie zur 
Gestaltung von Straßen und Plätzen 

LZP 2020 1.000.000 30.04.2029
Philippsburg        Huttenheim                                            Schaffung einer erkennbaren Ortsmitte, energetische 

Sanierung von Gebäuden, Erhaltung und Modernisierung 
von Wohnungen 

SZP 2020 1.600.000 30.04.2027
Philippsburg        Rheinsheim                                             Entwicklung eines wahrnehmbaren Stadtteilortskerns, 

Verkehrsberuhigung, Aufwertung öffentlicher Flächen  
SZP 2020 2.000.000 30.04.2026

Rheinstetten               Stadtmitte Forchheim                                        Modernisierung und energetischen Sanierung von 
Gebäuden, Schaffung von Wohnraum und Gestaltung des 
öffentlichen Raums

SZP 2021 1.700.000 30.04.2030
Rheinstetten               Stadtmitte Mörsch                                           Aktivierung von Wohnraum, Modernisierung privater 

Gebäude sowie Nach- und Umnutzung von Leerständen, 
Gestaltung von Straßen und Aufwertung des öffentlichen 
Raums sowie ökologische Maßnahmen

SZP 2020 3.900.000 30.04.2029
Stutensee           Zentraler Ortsbereich Blankenloch                     Stärkung der Wohn- und Versorgungsfunktion im Ortskern,

Neuordnung des Neise-Geländes, Abbruch nicht 
erhaltenswerter Bausubstanz mit 
Neubebauung/Nachverdichtung, Erneuerung 
ortsbildprägender Gebäude

LSP 2025 1.478.178 30.04.2026
Sulzfeld                   Ortskern                                                    Gestaltung von Straßen, Grün- und Parkanlagen sowie 

Plätzen, barrierefreier Umbau des Rathauses
LSP 2018 1.100.000 30.04.2027

Ubstadt-Weiher             Ortskern III Ubstadt                                        Modernisierung und Erweiterung Rathaus, Umnutzung des 
leerstehenden ehemaligen Gasthaus Engel und 
angrenzendes Grundstück, private Modernisierungen, 
Aufwertung von Straßen und Plätzen

LSP 2019 800.000 30.04.2028
Ubstadt-Weiher             Ortskern Zeutern                                            Aufwertung des öffentlichen Raums durch Bau- und

Ordnungsmaßnahmen, Erhalt ortsbildprägender Gebäude 
sowie energetische Modernisierungen

LSP 2014 2.100.000 30.04.2026
Waghäusel           Kirrlach                                                    Funktionsgerechter Um- und Rückbau der Hauptstraße mit 

gleichzeitiger Verbesserung des Parkraumangebots und 
der Aufenthaltsqualität sowie verschiedene 
Neuordnungsmaßnahmen

LSP 2007 2.800.000 08.05.2025
Waghäusel           Ortskern Wiesental                                          Aufwertung und Neuordung der Ortsmitte durch die 

Gestaltung von Plätzen, Park- und Spielanlagen sowie zur 
Stärkung der Wohnfunktion durch die Modernisierung bzw. 
den Erhalt und die Umnutzung teilweise 
denkmalgeschützter Gebäude 

LZP 2020 1.800.000 30.04.2029
Waghäusel           Gewerbepark Eremitage                              Innenausbau des Kulturdenkmals Eremitage für eine 

künftige Nutzung als soziale und kulturelle 
Infrastruktureinrichtung

SUW 2009 2.732.713 16.10.2025
Walzbachtal                Ortsmitte Jöhlingen II                                      Stärkung der Ortsmitte als Wohnstandoert durch 

innerörtliche Nachverdichtung, Förderung von privaten 
Baumaßnahmen, Neugestaltung des öffentlichen 
Straßenraums

LSP 2010 2.679.715 24.01.2024
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Weingarten (Baden)         Jöhlinger Straße                                            Modernisierung und energetische Sanierung von 
Gebäuden und Wohnungen und Umnutzung von 
Wirtschaftsgebäuden und Aktivierung von Leerständen    

LSP 2018 1.400.000 30.04.2027
Weingarten (Baden)         Ortskern                                               Erhalt der örtlichen Infrastruktur, Nachverdichtung unter 

Beachtung ökologischer Belange, energetische Sanierung 
von Gebäuden, Neugestaltung von Straßen, private 
Ordnungsmaßnahmen und private Modernisierungen            

LZP 2020 3.100.000 30.04.2027
Zaisenhausen               Ortskern                                      Schaffung einer neuen Ortsmitte, Erhalt von Wohnungen, 

Modernisierung des Bahnhofgebäudes    
SZP 2020 2.200.000 30.04.2028

SUMME 99.454.418 

Kommune Andere Maßnahmen - Hauptprogramm in Klammer Programmart
Investitionspakt

Aufnahme-
jahr

Finanzhilfe 
Gesamt 
(EUR)

Bewilligungs-
zeitraum

Abrechnungs-
datum

Bad Schönborn              (Ortskern Langenbrücken III) Umnutzung des ehemaligen 
Rathauses in Langenbrücken IBW 2024 907.000 30.04.2028

Bretten             (Altstadt III) Sanierung Jahnhalle                                         IVS 2020 1.404.000 01.07.2025
Bretten             (Altstadt III) Schaffung Bibliothek und Begegnungsstätte       IBW 2022 680.000 30.04.2026
Gondelsheim                (Gondelsheim-Ost) Erweiterung Kindergarten          SIQ 2019 334.800 31.07.2023
Graben-Neudorf             (Moltkestraße) Beckensanierung Freibad Graben-Neudorf     IVS 2022 2.529.000 30.04.2026
Kürnbach                   (Ortskern Kürnbach) Modernisierung Kindergarten             IBW 2025 1.040.000 30.04.2029
Oberderdingen       (Am Lindenplatz) Schaffung Veranstaltungsraum      IBW 2022 132.000 30.04.2026
Östringen           (Ortskern Odenheim II) Schaffung Kindergarten                      SIQ 2017 3.499.600 01.08.2023
Rheinstetten               (Stadtmitte Forchheim) Modernisierung Ufgauhalle                                   IBW 2022 2.046.000 30.04.2026
Sulzfeld                   (Ortskern) Sanierung Eugen-Götter-Stadion                    IVS 2022 630.000 30.12.2027
Sulzfeld                   (Ortskern) Modernisierung Kindergarten                                 SIQ 2018 671.131 11.12.2023
Sulzfeld                   (Ortskern) Modernisierung/Umnutzung Bürgerhaus         IBW 2022 900.000 30.04.2026
Weingarten (Baden)         (Ortskern) Modernisierung und Weiterentwicklung der 

Sportinfrastruktur IVS 2020 268.600 10.09.2025
Zaisenhausen               (Ortskern) Modernisierung Kindergarten                                 SIQ 2017 545.045 14.03.2023
SUMME 15.587.176 

Kommune Nicht investive Maßnahmen Programmart
Nichtinvestive Städtebauförderung

Aufnahme-
jahr

Finanzhilfe 
Gesamt 
(EUR)

Bewilligungs-
zeitraum

Abrechnungs-
datum

Bruchsal            Alte Siemenssiedlung - NIS 2024                             NIS 2024 24.000 30.04.2029
Bruchsal            Heidelsheim Nord - NIS 2024                                 NIS 2024 24.000 30.04.2029
Bruchsal            Heidelsheim Ortskern Nord - NIS 2017                        NIS 2017 18.326 01.06.2022
Bruchsal            Heidelsheim Ortskern Nord - NIS 2023                        NIS 2023 10.956 24.10.2025
Bruchsal            Heidelsheim Ortskern Nord - NIS 2025                        NIS 2025 60.000 30.04.2030
Bruchsal            Innenstadt Nord-West - NIS 2017                             NIS 2017 2.690 01.06.2022
Bruchsal            Innenstadt Nord-West - NIS 2022                             NIS 2022 15.240 24.10.2025
Bruchsal            Innenstadt Nord-West - NIS 2023                             NIS 2023 84.760 30.04.2028
Bruchsal            Südstadt - NIS 2016                                         NIS 2016 48.151 06.05.2022
Bruchsal            Südstadt - NIS 2020                                         NIS 2020 35.059 03.06.2025
Bruchsal            Südstadt - NIS 2022                                         NIS 2022 50.000 13.10.2025
Bruchsal            Südstadt - NIS 2025                                         NIS 2025 100.000 30.04.2030
Ettlingen           Pforzheimer Str./Schillerstr. - NIS 2024                    NIS 2024 100.000 30.04.2029
Philippsburg        Huttenheim - NIS 2021                                       NIS 2021 81.648 30.04.2026
Philippsburg        Rheinsheim - NIS 2019                                       NIS 2019 16.833 03.03.2025
Philippsburg        Rheinsheim - NIS 2024                                       NIS 2024 54.533 30.04.2029
SUMME 726.196 

Hinweis: LSP: Landessanierungsprogramm
LRP: Bund-/Länder-Programm Kleine Städte und Gemeinden
SSP: Bund-/Länder-Programm Soziale Stadt
SUW: Bund-/Länder-Programm Stadtumbau West
SZP: Bund-/Länder-Programm Sozialer Zusammenhalt
WEP: Bund-/Länder-Programm Wachstum und nachhaltige Erneuerung
IVS: Bund-/Länder-Programm Investitionspakt Sportstätten
SIQ: Bund-/Länder-Programm Investitionspakt Soziale Integration im Quartier
IBW: (Landes-)Investitionspakt Baden-Württemberg Soziale Integration im Quartier
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Anlage zu Ziffer 4 
 
Gemeinde  FAKT in €  
08212000  146.190 
08215007  163.620 
08215009  121.507 
08215017  58.296 
08215021  8.529 
08215025  26.513 
08215029  22.017 
08215040  66.436 
08215046  110.859 
08215047  141.071 
08215059  228.069 
08215064  162.607 
08215066  112.562 
08215082  82.486 
08215084  30.745 
08215089  142.208 
08215090  44.651 
08215094  25.268 
08215096  134.475 
08215097  178.391 
08215099  41.020 
08215100  10.763 
08215101  89.433 
08215102  76.755 
08215103  15.289 
08215105  72.233 
08215106  37.807 
08215107  67.561 
08215108  4.273 
08215109  53.278 
08215110  36.712 
08215111  49.710 
Gesamtergebnis  2.561.332 
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